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Gebührensatzung
für die Benutzung der Kindertagesstätten

in der Trägerschaft des Amtes Britz-Chorin-Oderberg

Vom 16. November 2009

Aufgrund der §§ 3 Absatz 1, 28 Absatz 2 Ziffer 9
und 64 Absatz 2 der Kommunalverfassung des Landes
Brandenburg – BbgKVerf – vom 18. Dezember 2007,
in Verbindung mit § 90 des Achten Buches des Sozi-
algesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfegesetz) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 8. Dezember 1998
(BGBl. I S. 3546), zuletzt geändert durch Gesetz vom
27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022) und § 17 in Verbin-
dung mit § 16 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Gesetzes
zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbu-
ches (KitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
27. Juni 2004 (GVBl. I/04, Nr. 16 S. 384), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2007
(GVBl. I/07, Nr. 09, S. 110) hat der Amtsausschuss des
Amtes Britz-Chorin-Oderberg auf der Amtsausschusssit-
zung am 5. November 2009 durch Beschluss folgende
Gebührensatzung erlassen:

I n h a l t s ü b e r s i c h t

§ 1 Gebührenpflicht

§ 2 Gebührenschuldner

§ 3 Berechnungsgrundlagen

§ 4 Gebührenbemessung

§ 5 Einkommen

§ 6 Einkommensermittlung

§ 7 Ausfallzeiten

§ 8 Gebühr für Gastkinder

§ 9 Essengeld

§ 10 Fälligkeit der Gebühr und Zahlungsverkehr

§ 11 Beendigung der Gebührenschuld

§ 12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 1

Gebührenpflicht

(1) Das Amt Britz-Chorin-Oderberg erhebt für die Be-
nutzung der Kindertagesstätten im Sinne der Satzung
über die Benutzung der Kindertagesstätten in der Träger-
schaft des Amtes Britz-Chorin-Oderberg von den Perso-
nensorgeberechtigten folgende Gebühren:

a) Platzgebühr

b) Platzgebühr für Gastkinder

c) Verpflegungsgebühr nach § 9 dieser Satzung

(2) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Aufnahme des
Kindes in eine Kindertagesstätte im Sinne dieser Satzung.
Die Aufnahme erfolgt grundsätzlich zum 1. eines Monats.
In begründeten Ausnahmefällen ist die Aufnahme auch
innerhalb eines Monats möglich. Erfolgt die Aufnahme

des Kindes im laufenden Monat wird die Gebühr anteilig
berechnet.

(3) Für Kinder, welche die Eingewöhnungszeit mit ver-
kürzter Betreuungszeit in Anspruch nehmen, ist ein der
Betreuungszeit entsprechender Teilbetrag der Platzge-
bühr zu entrichten.

§ 2

Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner sind die Personensorgebe-
rechtigten im Sinne der Satzung über die Benutzung der
Kindertagesstätten des in die Kindertagesstätte aufge-
nommenen Kindes, mit denen ein Betreuungsvertrag be-
steht. Mehrere Gebührenschuldner haften gesamtschuld-
nerisch.

(2) Erfüllen mehrere Personen nebeneinander die Vor-
aussetzungen von Absatz 1 so haften sie als Gesamt-
schuldner.

§ 3

Berechnungsgrundlagen

(1) Die Gebühren sind entsprechend den Erfordernis-
sen des §17 Absatz 2 KitaG sozialverträglich gestaltet
und nach dem monatlichen Elterneinkommen, der Zahl
der unterhaltsberechtigten Kinder und dem Betreuungs-
umfang gestaffelt.

(2) Als erstes Kind gilt das älteste Kind. Ab dem sie-
benten Kind wird die Betreuung gebührenfrei gestellt.

(3) Monatliches Einkommen im Sinne des § 5 ist das
Einkommen der Personensorgeberechtigten. Steht ein
Lebenspartner in keiner Rechtsbeziehung zum Kind,
bleibt sein Einkommen unberücksichtigt.

(4) Lebt eine personensorgeberechtigte Person von
der anderen personensorgeberechtigten Person getrennt,
wird als Berechnungsgrundlage für die Platzgebühren
das monatliche Einkommen der personensorgeberech-
tigten Person maßgebend, bei der das Kind lebt. Der
Umstand des Getrenntlebens ist durch Vorlage geeigne-
ter Unterlagen, wie z. B. der Meldebescheinigung oder
der Steuerkarte, glaubhaft zu machen.

§ 4

Gebührenbemessung

(1) Die monatliche Gebühr für jeden angefangenen
Monat, gestaffelt nach dem monatlichen Einkommen der
Personensorgeberechtigten und der Anzahl der unter-
haltsberechtigten Kinder, ergibt sich unter Berücksichti-
gung der Betreuungszeit
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1. für Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres
(Krippenkinder) aus der als Anlage 1 beigefügten Ta-
belle »Platzgebühr für Kinder im Alter bis zum voll-
endeten 3. Lebensjahr«,

2. für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur
Einschulung (Kindergartenkinder) aus der als Anlage 2
dieser Satzung beigefügten Tabelle »Platzgebühr für
Kinder im Alter ab vollendetem 3. Lebensjahr bis zur
Einschulung« und

3. für Kinder, welche die Grundschule besuchen (Hortkin-
der), aus der als Anlage 3 dieser Satzung beigefügten
Tabelle »Platzgebühr für Kinder im Grundschulalter«.
Die Anlagen 1 bis 3 sind Bestandteil dieser Satzung.

(2) Die Platzgebühr ist unabhängig von der Öffnungs-
zeit der Kindertagesstätte zu entrichten, vorübergehende
Abwesenheit (z. B. wegen Urlaub) oder Erkrankung des
Kindes lässt die Höhe der Gebührenpflicht unberührt. Bei
Abwesenheit wegen Kuraufenthalt über einen Zeitraum
vonmindestens drei zusammenhängendenWochen kann
auf Antrag mit der Vorlage der Kurbestätigung die anteili-
ge Platzgebühr erlassen werden.

(3) Die Platzgebühr für den jährlichen Berechnungs-
zeitraum (01.10.-30.09.) wird auf der Grundlage der
bis zum 31.07. des laufenden Jahres vorzulegenden
Nachweise (§ 6) berechnet. Bis zum Abschluss der
Berechnung der Platzgebühr durch das Amt Britz-
ChorinOderberg und entsprechender Bescheiderteilung
ist zunächst die Platzgebühr in Höhe des letztmalig er-
teilten Bescheides zu zahlen. Überzahlungen werden mit
der nächsten Platzgebühr verrechnet. Für Nachzahlun-
gen wird die Frist zur Begleichung der Schuld im Rahmen
der Bescheiderteilung bestimmt.

§ 5

Einkommen

(1) Monatliches Einkommen im Sinne des §3 Abs.3
und Abs.4 der Satzung ist der zwölfte Teil des Jahresein-
kommens des vorangegangenen Abrechnungszeitrau-
mes oder das erzielte monatliche Einkommen It. aktuel-
lem Einkommensnachweis bzw. monatlichem Einkom-
mensnachweis.

(2) Jahreseinkommen ist die Summe des anzurech-
nenden Einkommens der Gebührenschuldner und deren
sonstige Einnahmen abzüglich der Einkommenssteuer,
der Lohnsteuer, der Kirchensteuer, des Solidaritätszu-
schlages, der Leistungen für die Krankenversicherung,
der Pflegeversicherung, der Rentenversicherung, der Ar-
beitslosenversicherung, der steuerlich anerkannten Wer-
bungskosten bei Einkünften aus nichtselbständiger Ar-
beit, der steuerlich abzugsfähigen Betriebsausgaben so-
weit diese beim anzurechnenden Einkommen noch nicht
berücksichtigt wurden- und der aufgrund gesetzlicher
Verpflichtung an Dritte zu erbringenden Unterhaltsleis-
tungen.

(3) Anzurechnendes Einkommen ist

a) bei Gebührenschuldnern, die dem Arbeitnehmerkreis
angehören: die Summe aus dem Nettoarbeitslohn –
bei Beamten den Bruttobezügen einschließlich Grati-
fikationen und Tantiemen, den Versorgungsbezügen,
den Entschädigungen, dem Zuschuss zum Mutter-
schaftsgeld, der Verdienstausfallentschädigung nach

dem Bundesseuchengesetz und dem Aufstockungs-
betrag nach dem Altersteilzeitgesetz, dem Kurzarbei-
tergeld, demWinterausfallgeld, demWintergeld sowie
anderer Bezüge, und Vorteile, die für eine Beschäf-
tigung im öffentlichen oder privaten Dienst gewährt
werden (= Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit)

b) bei Gebührenschuldnern, die einer selbständigen Tä-
tigkeit nachgehen: die Einkünfte aus selbständiger Ar-
beit, die Einkünfte aus Gewerbebetrieb und Einkünfte
aus Land- und Forstwirtschaft

c) bei Pflegeeltern: erhalten sie für die Kinder Hilfe nach
den §§33,34 des SGB VIII übernimmt der für diese
Leistung zuständige örtliche Träger der öffentlichen
Jugendhilfe die Elternbeiträge in Höhe des Durch-
schnitts der Elternbeiträge des Trägers.

(4) Sonstige Einnahmen sind alle Einnahmen, unab-
hängig davon, ob sie steuerpflichtig oder steuerfrei sind,
die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gebühren-
schuldner erhöhen, einschließlich öffentlicher Leistun-
gen an die Gebührenschuldner, mit Ausnahme des El-
terngeldes, Leistungen nach dem Pflegeversicherungs-
gesetz, Spesen, Reisekosten und des Wohngeldes. Zu
den sonstigen Einnahmen gehören insbesondere: Lohner-
satzleistungen, z. B. Arbeitslosengeld I und II, Unterhalts-
leistungen, Übergangsgeld, Renten, Rentenabfindungen,
Eingliederungshilfen, Krankengeld, Verletztengeld, Mut-
terschaftsgeld, Kapitalabfindungen Überbrückungsgeld,
Konkursausfallgeld bzw. Insolvenzgeld, Kindergeld Leis-
tungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz an den
Beitragsschuldner positive Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung positive Einkünfte aus Kapitalvermögen
Unterhaltsleistungen Leistungen nach dem Wehrgesetz
Leistungen nach dem Beamtenversorgungsgesetz Leis-
tungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BAföG), soweit diese nicht als Darlehen gewährt wurden.

§ 6

Einkommensermittlung

(1) Die Ermittlung des monatlichen Einkommens er-
folgt bei Aufnahme eines Kindes in eine Kindertages-
stätte auf der Grundlage einer Erklärung zum Einkom-
men der Gebührenschuldner, die mit dem Aufnahme-
antrag des Kindes abzugeben und deren Inhalt durch
Vorlage geeigneter Nachweise glaubhaft zu machen ist.
Für die Folgejahre ist das Einkommen bis spätestens
31.07. nachzuweisen. Erfolgt gegenüber dem Amt Britz-
ChorinOderberg kein fristgemäßer und/oder für die Prü-
fung ausreichender Einkommensnachweis, so wird den
Gebührenschuldnern die höchste Gebühr (der im Einzel-
fall zu Grunde gelegten Altersstufe und der vereinbarten
Betreuungszeit) solange in Rechnung gestellt, bis ein
ordnungsgemäßer Nachweis erbracht wurde. Wird der
Nachweis erbracht, erfolgt ab dem kommenden Monat
eine Neuberechnung der Gebühr.

(2) Nachweise im Sinne des Absatzes 1 sind insbe-
sondere die Bescheide des Arbeitsamtes über die Ge-
währung Arbeitslosengeld I und II, die Eintragungen auf
der Lohnsteuerkarte, der Einkommenssteuerbescheid
und die Verdienstbescheinigung für den vorhergehenden
Zeitraum.

(3) Liegt aus Gründen, die der Gebührenschuldner
nicht zu vertreten hat, kein geeigneter Nachweis über
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das Einkommen vor, erfolgt eine vorläufige Gebühren-
festlegung unter Berücksichtigung des aus dem letzten
Einkommenssteuerbescheid oder gleichwertigen Unterla-
gen hervorgehenden anzurechnenden Einkommens und
der sonstigen Einnahmen. Liegt bei nichtselbständig Tä-
tigen weder ein Nachweis im Sinne des Absatzes 2 über
das monatliche Einkommen des vorausgegangenen Ka-
lenderjahres noch ein Einkommenssteuerbescheid im
Sinne des Absatzes 3 Satz 1 vor, erfolgt eine vorläufige
Gebührenberechnung der Platzgebühr auf der Grundla-
ge der Einkommensbescheinigung bzw. Gehaltsbeschei-
nigungen der letzten drei Monate. Das Durchschnitts-
einkommen, welches aus den vorgelegten Unterlagen
ermittelt wird, ist als monatlich anrechenbares Einkom-
men zu Grunde zu legen. Gleiches gilt bei Bescheiden
des Arbeitsamtes und sonstiger Behörden. Der Gebüh-
renschuldner ist verpflichtet, die Nachweise im Sinne
des Absatzes 2 unverzüglich nachzureichen. Liegt bei
selbständig Tätigen weder ein Nachweis im Sinne des
Absatzes 2 über das monatliche Einkommen des voraus-
gegangenen Kalenderjahres noch ein Einkommenssteu-
erbescheid im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 vor, erfolgt
die Einkommensermittlung auf der Grundlage einer Ein-
kommensselbsteinschätzung, die grundsätzlich mindes-
tens die Eigenentnahmen des laufenden Kalenderjahres
auszuweisen hat. Gleiches gilt bei Einkünften aus einem
Gewerbebetrieb und bei Einkünften aus Land- und Forst-
wirtschaft. Die endgültige Gebührenbestimmung erfolgt
nach Vorlage der Nachweise und, falls diese nicht für das
vorangegangene Kalenderjahr erbracht werden können,
auf der Grundlage der am Anfang des nächsten Jahres
vorhandenen Nachweise für das laufende Jahr.

(4) Ändert sich das monatliche Einkommen im lau-
fenden Berechnungszeitraum im Vergleich zu dem der
Gebührenberechnung zu Grunde gelegten monatlichen
Einkommen um mehr als 200,00 Euro pro Monat (positiv
oder negativ), ist dies demAmt Britz-Chorin-Oderberg un-
verzüglich anzuzeigen. In diesem Fall erfolgt eine Neube-
rechnung der Platzgebühr. Bei der Gebührenberechnung
wird sodann vom aktuellen monatlichen Einkommen aus-
gegangen. Das aktuelle monatliche Einkommen wird be-
stimmt, indem für das laufende Kalenderjahr der zwölfte
Teil des voraussichtlichen Jahreseinkommens ermittelt
wird (Summe des bisherigen und künftigen monatlichen
Einkommens des laufenden Kalenderjahres geteilt durch
zwölf). Liegen noch keine oder nicht alle Nachweise vor,
so sind diese von den Gebührenschuldnern unverzüg-
lich vorzulegen. Veränderungen der Einkünfte werden
nach Vorlage entsprechender Belege berücksichtigt und
im darauffolgenden Monat zum Ansatz gebracht. Das
Amt Britz-Chorin-Oderberg ist berechtigt, rückwirkend
auf den Zeitpunkt der Erhöhung des Einkommens die
Gebühr neu zu berechnen. Liegt eine Verringerung des
monatlichen Einkommens vor, erfolgt die Neuberechnung
der Gebühr zum Zeitpunkt des auf die Antragstellung fol-
genden Monats durch den Gebührenschuldner, sofern
die Nachweise über die Verringerung des monatlichen
Einkommens unverzüglich vorgelegt wurden.

(5) Eine Verrechnung von einem negativen monatli-
chen Einkommen bzw. von einem negativen Jahresein-
kommen einer Personensorgeberechtigten mit einem
positiven Einkommen bzw. mit einem positiven Jahres-
einkommen einer weiteren Personensorgeberechtigten
erfolgt nicht.

§ 7
Ausfallzeiten

(1) Die Platzgebühren für die Benutzung der Kinderta-
gesstätte sind auch dann zu entrichten, wenn die Kinder-
tagesstätte aus sonstigen Gründen vorübergehend nur
eingeschränkt genutzt werden kann oder geschlossen
ist.
(2) Wird bei Schließung durch den Träger ein Platz

in einer anderen Kindertagesstätte vermittelt, wird ein
Schadenersatzanspruch an den Träger in diesen Fällen
grundsätzlich ausgeschlossen.

§ 8
Gebühr für Gastkinder

Die Platzgebühr für Gastkinder beträgt pro Tag

· 14,00 Euro für Krippenkinder
· 11,00 Euro für Kindergartenkinder
· 10,00 Euro für Hortkinder

§ 9
Essengeld

Für die tägliche Inanspruchnahme der angebotenen
Verpflegung (Mittagessen, Getränke) während der verein-
barten Betreuungszeit wird zusätzlich zur Platzgebühr
Essengeld je Anwesenheitstag erhoben. Bei rechtzeitig
angemeldeter Nichtanspruchname der Verpflegung wird
insoweit kein Essengeld erhoben. Die Nichtinanspruch-
nahme ist je nach Essenanbieter für die Kindertagesstätte
in der Einrichtung selbst bei der Leiterin oder beim Essen-
anbieter anzumelden. Ebenso kann die Kassierung des
Essengeldes unterschiedlich in den Kindertagestätten
in Abhängigkeit von den vertraglichen Vereinbarungen
zwischen dem Träger und dem Essenanbieter geregelt
werden.

§ 10
Fälligkeit der Gebühr und Zahlungsverkehr

(1) Die Platzgebühren sind jeweils zum 15. des laufen-
den Monats fällig, es sei denn, im Gebührenbescheid
wird ein anderer Termin festgesetzt.
(2) Die Gebührenzahlung erfolgt grundsätzlich bargeld-

los, vorzugsweise im Abbuchungsverfahren (Einzugser-
mächtigung). Können die Gebühren bei erteilter Einzugs-
ermächtigung, nicht abgebucht werden und es entstehen
dem Amt Britz-Chorin-Oderberg dadurch Kosten, so sind
diese in voller Höhe von den Gebührenschuldnern zu tra-
gen.
(3) Nicht gezahlte Gebühren unterliegen der Beitrei-

bung im Verwaltungsvollstreckungsverfahren.

§ 11
Beendigung der Gebührenschuld

Die Gebührenschuld endet mit dem Ablauf desMonats,
in dem das Betreuungsverhältnis endet.

§ 12
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 1. März 2010 In Kraft. Gleich-
zeitig tritt die »Gebührensatzung für die Benutzung der
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Kindertagesstätte des Amtes Oderberg« vom 5. Novem-
ber 2004 und die »Gebührensatzung für die Benutzung
der Kindertagesstätten in der Trägerschaft des Amtes
Britz-Chorin« vom 23. Februar 2007 außer Kraft.

Britz, den 16. November 2009

R a i n e r S c h n e i d e r
Am t s d i r e k t o r
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